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Ihre Ratsanfrage RA-175/2017 - Ersatzbrennstoff-Kraftwerk am Weißen Weg 
 
Sehr geehrter Herr Herrmann, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 
 (1)   Zu welchem Termin soll durch den Vorhabenträger, den AWVC, sowie das 
Umweltdezernat die angekündigte weitere Einwohnerinformationsveranstaltung 
stattfinden? 
 
Der AWVC hat am 15.05.2017 eine Einwohnerversammlung um 17:00 Uhr im Saal der IHK 
durchgeführt. 
 
 
(2)   Wie ist bei der in der PBUA-Sitzung angekündigten Einwohnerinformationsveranstaltung 
sichergestellt, dass eine geeignete Moderation erfolgt? Wie soll so insbesondere erreicht werden, 
dass nicht wiederum, wie bei der letzten Information von Teilnehmern kritisiert, eine Reihe 
wesentlicher Fragen unbeantwortet bleibt? 
 
Die Durchführung der Versammlung obliegt dem AWVC. Der zweite Frageteil ist eine nicht 
gerechtfertigte Unterstellung. Zudem sollte man, wenn man Kritik austeilt, selbige auch verarbeiten 
können. 
 
 
(3)   Bis wann sollen die von Seiten der Bürgerinitiative gestellten Fragen beantwortet werden? 
 
Herr Stötzer hat am 24.04.2017 Frau Klötzer per Mail auf den offenen Brief der Bürgerinitiative 
vom 24.04.2017 geantwortet, dass dieser als Einwand in einem weiteren Verfahren gewertet wird. 
Die Fragen und Argumente können im Verfahren behandelt und mit abgewogen werden. 
Zudem wird der offene Brief im Zusammenhang mit den Beschlussvorlagen als Petition behandelt. 
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(4)   Kann sichergestellt werden, dass der Ortschaftsrat Euba in die Beratungsfolge vor der 
Beschlussfassung einbezogen wird? Wie kann dies eingeordnet werden? 
 
Der Ortschaftsrat ist gemäß § 67 (4) SächsGemO nicht förmlich zu beteiligen, da es sich um ein 
gesamtstädtisches Vorhaben handelt, das Baufeld nicht in der Ortschaft liegt und besondere 
Interessen der Ortschaft nicht betroffen sind. Der AWVC wird jedoch zur nächsten 
Ortschaftsratssitzung für Fragen und Auskünfte zur Verfügung stehen. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Miko Runkel 
Bürgermeister 
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